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Ausgegeben zu Berlin, den 18. März 1940 

Anordnung 

Nro48 

zur Durchführung des Vierjahresplans über die Erfassung von 

Nichteisenmetallen. 
Vom 15. März 1940 

Um die für eine Kriegsführung auf lange Sicht erforderliche 

Metallreserve zu schaffen, ordn~ ich an: 
1. Die in Glocken aus Bronze und Gebäudeteilen aus Kupfer 

enthaltenen r.iretallmengen sind zu erfassen und unverzüg.,.. 
• lieh der deutschen Rüstungsreserve dienstbar zu macheno 

2. Die · Glocken aus Bronze sind anzumelden, und abzuliefern. 
Gebäudeteile aus Kupfer sind zunächst nur anzumelden • 

. Die Festsetzung des Zeitpunkts der Ablieferung bleibt 
. vorbehal·ten. Über ~ .. e anzumeldenden Gegenstände darf ohne 
besondere Anweisung nicht verfügt werden. · 

3. Ausbau und Abtransport der ·Glocken erfolgen auf · Kosten 
des Reichs. Die Gewährung von Ersatzmetall und eine an
gemessene Entschädigung des Wertes der Gloqken nach 
Kriegsende wird zugesicherto Die Ersatzbeschaffung und 
Kostenerstat tung für auszubauende Gebäudeteile aus Kupfer 
wird von Fall zu Fall geregelt~ 

4. Der Reichswirtschaftsminister trifft die zur Durchfüh
rung dieser Anordnung erforderlichen Bestimmungen. Er kann 
·Ausnahmen von der, Ablieferungspflicht zulassen„ 

Berlin, den 15. März 19AO 

Der Beauftragte für den Vierjahresplan 

gez. G ö r i n g 
~PnP rRlfPl~m~r8chqll 


